
 

 

 

 

Antrag 
 

an die 184. Vollversammlung der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Tirol 
am 25. Mai 2023 

 

Covid-19-Sonderfreistellung für werdende Mütter! 
 

 

Für Schwangerschaftseintritte vor dem 01.07.2022 (das ist rechnerisch der Fall, wenn 
der errechnete Geburtstermin spätestens auf den 27.3.2023 fiel) kam die Covid-19-
Sonderfreistellung noch zur Anwendung. Für alle nachkommenden Schwangerschaften 
gilt diese offiziell nicht mehr. 
 
In der AK-Tirol langen noch immer zahlreiche Anrufe ein, wonach den schwangeren 
Frauen keine Freistellung mehr genehmigt wird, obwohl sie mit Covid-19-Erkrankten in 
Berührung kommen. COVID-19 ist eine Infektionskrankheit, die für werdende Mütter 
und das Baby auch tödlich enden kann. Die Sonderfreistellung für werdende Mütter bei 
Arbeiten, bei denen ein physischer Körperkontakt mit anderen Personen erforderlich ist, 
ist daher auf unbefristete Zeit zu verlängern. 
  
Die 184. Vollversammlung der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Tirol 
fordert den Gesetzgeber auf, die Sonderfreistellung gem. § 3a MSchG auf 
unbefristete Zeit zu verlängern. 

 
 


